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Wohnsitz als alleinige Wohnung oder 
Hauptwohnung anmelden im Pop-Up BSC
Wenn Sie umziehen, müssen Sie sich innerhalb von 2 Wochen nach Einzug am neuen 
Wohnort anmelden.  
Sie können sich auch online anmelden.

Basisinformationen

Hinweis: Wohnungsanmeldungen können im Pop-Up BSC nur mit vollständigen 
Unterlagen (insbesondere vorhandener Wohnungsgeberbestätigung) vollzogen werden.  
An- und Ummeldungen in Vertretung werden im Pop-Up BSC nicht durchgeführt. 

Wenn Sie eine Wohnung oder ein Haus als alleinigen Wohnsitz oder Hauptwohnsitz in 
Bremen bezogen haben, müssen Sie sich innerhalb von 2 Wochen nach Ihrem Einzug 
anmelden. 

Eine alleinige Wohnung heißt, Sie nutzen nur eine Wohnung in Deutschland.
Haben Sie mehrere Wohnungen in Deutschland, so ist die zeitlich vorwiegend 
benutzte Wohnung Ihre Hauptwohnung. Die weiteren Wohnungen sind 
Nebenwohnungen.

Wenn Sie innerhalb Deutschlands umziehen, müssen Sie sich nur an Ihrem neuen 
Wohnort anmelden. Die Gemeinde Ihres vorherigen Wohnortes wird automatisch über den 
Umzug informiert.

Voraussetzungen

Sie sind innerhalb von Bremen oder aus einer anderen Stadt in Deutschland nach 
Bremen umgezogen.
Bei elektronischer Wohnsitzanmeldung über den Online-Dienst: 

Sie sind volljährig.
Sie sind alleine oder mit Ihrer Familie umgezogen.
Sie haben einen gültigen Personalausweis oder eine gültige eID-Karte mit 
freigeschalteter Online-Ausweisfunktion und persönlicher Identifikationsnummer 
(PIN).
Sie haben ein NFC-fähiges Smartphone oder ein USB-Kartenlesegerät.
Sie haben die AusweisApp auf Ihrem Smartphone installiert.
Sie haben ein Servicekonto.
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Ablauf

Sie können sich online oder vor Ort in dem Pop-Up BSC anmelden.

Online: 
Sie können sich alleine oder mit Ihrer Familie online anmelden. Volljährige Kinder, müssen 
sich selber anmelden. 
Sie können sich für einen alleinigen Wohnsitz oder Hauptwohnsitz anmelden. 

Über "Online erledigen" kommen Sie direkt zum Online-Dienst.
Sie melden sich mit Ihrem Nutzerkonto Bund ID im Online-Dienst an.
Sie geben alle erforderlichen Daten ein, laden die benötigten Nachweise hoch und 
senden den Antrag ab.
Nachdem die Meldebehörde alle Angaben überprüft hat, erhalten Sie in bis zu 10 
Tagen eine Mail.
Kehren Sie wieder in den Online-Dienst zurück und schließen Sie den Vorgang ab.
Im Online-Dienst steht jetzt Ihre elektronische Meldebestätigung zum Download 
bereit.
Aktualisieren Sie die auf dem Ausweis gespeicherte Anschrift. Anschließend wird ein 
Adressaufkleber für Ihren Ausweis durch die Bundesdruckerei an Sie versendet.
Der neue Adressaufkleber kommt per Post. Sie müssen ihn nur noch auf Ihren 
Ausweis kleben. Damit ist alles auf dem neusten Stand.

Vor Ort im Pop-Up BSC:

Sie müssen einen Termin  online oder telefonisch für das Pop-Up BSC vereinbaren.

Persönlich für sich selbst: 

Sie erscheinen persönlich.
Sie bringen Ihr Ausweisdokument und die Wohnungsgeberbescheinigung mit.
Der Meldeschein wird für Sie vor Ort ausgefüllt. Diesen müssen Sie unterschreiben.
Nach Prüfung der Unterlagen erhalten Sie die Meldebestätigung.
Die Adressdaten werden auf dem deutschen Personalausweis, der Unionsbürgerkarte 
(eID-Karte) oder Ihrem elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) direkt vor Ort aktualisiert.

Persönlich für die Familie: 

Sie erscheinen persönlich.
Ein volljähriges Familienmitglied kann die ganze Familie für den gemeinsamen 
Wohnsitz anmelden.
Bringen Sie die Ausweisdokumente und die Wohnungsgeberbescheinigung mit.
Der Meldeschein wird für Sie vor Ort ausgefüllt. Diesen müssen Sie unterschreiben.
Nach Prüfung der Unterlagen erhalten Sie die Meldebestätigung.
Die Adressdaten werden auf dem deutschen Personalausweis, der Unionsbürgerkarte 
(eID-Karte) oder Ihrem elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) direkt vor Ort aktualisiert.

Wohnungsanmeldungen in Vertretung werden im Pop-Up BSC nicht durchgeführt!
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Weitere Hinweise

Zieht ein Elternteil mit einem Kind in eine andere Wohnung, oder zieht dieses Kind 
von einem Elternteil zum anderen um, muss bei der Ummeldung die sogenannte 
"Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten anlässlich eines Umzugs eines 
minderjährigen Kindes" mitgebracht werden.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dann muss Ihr neuer Hauptwohnsitz von derjenigen 
Person angemeldet werden, in deren Wohnung Sie einziehen. Ab dem vollendeten 
16. Lebensjahr ist keine Unterschrift der Erziehungsberechtigten nötig.    
Neugeborene müssen nicht extra angemeldet werden. Es erfolgt eine automatische 
Mitteilung vom Standesamt zur Meldebehörde.
Fahrzeugpapiere müssen auch geändert werden. Führerscheine werden nicht 
geändert.
Bei einem Umzug über Gemeindegrenzen hinaus ist auch eine Änderung des 
Wohnortes im Reisepass notwendig.

Benötigte Unterlagen
Ein gültiges Ausweisdokument  

Personalausweis oder Reisepass
sowie gegebenenfalls Ihren elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) oder Ihre eID- 
Karte – falls vorhanden.

WICHTIG:  

Ihr eAT oder Ihre eID-Karte sind ohne zugehörigen Pass keine gültigen 
Ausweisdokumente.

Bei Bezug eines Mietobjekts:  
Wohnungsgeberbestätigung.

Bei Bezug von Wohneigentum:  
Wohnungsgeberbestätigung als Eigentumserklärung.

Zuständige Stellen

Pop-Up BSC

+49 421 115
An der Weide 50, 28195 Bremen
popupbsc@buergeramt.bremen.de

Online Services

Wohnsitzanmeldung online 

Formulare

Anmeldung bei einer Meldebehörde (pdf, 183.3 KB) 

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/pop-up-bsc-205752
mailto:popupbsc@buergeramt.bremen.de
https://www.wohnsitzanmeldung.de/
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Anmeldung-Ummeldung.pdf
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Anmeldung bei einer Meldebehörde (speziell für Einzelpersonen) (pdf, 53.8 KB) 

Wohnungsgeberbestätigung (pdf, 202.2 KB) 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten anlässlich eines Umzugs eines 
minderjährigen Kindes (pdf, 51.1 KB) 

Erklärung zur Bestimmung der Hauptwohnung mit Merkblatt (pdf, 125.6 KB) 

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

2 Wochen Sie müssen Ihren neuen Wohnsitz innerhalb von 2 Wochen nach Bezug der 
neuen Wohnung anmelden. Wenn innerhalb der 2 Wochen kein Termin frei ist, reicht die 
rechtzeitige Vereinbarung eines Termins in einem unserer BürgerServiceCenter.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Im BürgerServiceCenter: Die Bearbeitung erfolgt sofort während Ihres Termins.

Online: Wenn die Angaben und eingereichten Unterlagen vollständig sind, stellen wir Ihnen 
innerhalb von 10 Werktagen eine Meldebescheinigung in Ihrem Nutzerkonto zum 
Download zur Verfügung. Den Adressaufkleber für Ihren Personalausweis und/oder 
Reisepass erhalten Sie im Anschluss per Post.

Rechtsgrundlagen
§ 17 Absatz 1 und 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
§ 21 Absatz 4 Bundesmeldegesetz (BMG)
§ 23 Bundesmeldegesetz (BMG)
§ 23a Absatz 2 und 3 Bundesmeldegesetz (BMG)
§ 24 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG)
Nummern 17.1, 17.3, 21, 22, 23.0 bis 23.0., 36.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV)

Weitere Informationen
Elektronische Wohnsitzanmeldung

https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/ANM_Blanko_BMG_Single-Meldeschein.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Wohnungsgeberbest%C3%A4tigung_2017-07_Formular.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/WUmzKind.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Erkl%C3%A4rung%20zur%20Bestimmung%20der%20Hauptwohnung.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__23a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__24.html
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_27092022_VII2201041418.htm
https://www.wohnsitzanmeldung.de/
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Informationen zur Online-Ausweisfunktion
Informationen zur eID-Karte
Informationen zur AusweisApp
Informationen zum Datenschutz
Neues Melderecht ab 01.11.2015

Aktualisiert am 11.05.2026

https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/eID-karte-der-EU-und-des-EWR/eid-karte-der-eu-und-des-ewr-node.html
https://www.ausweisapp.bund.de/home
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/InfoDSGVO_final_BA.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Neues%20Melderecht%20ab%2001-11-2015.pdf
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